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Dieser Antrag wurde auf der DK 2019 vertagt und muss somit jetzt noch einmal aufgerufen werden. 9 

Folgende Begründung hatte der Satzungsausschuss damals vorgelegt: 10 

Bei den umfangreichen Änderungen auf der Diözesankonferenz 2018 zur Satzung sowie den 11 

verschiedenen Diözesanordnungen ist uns eine ungenaue Definition des beschriebenen Absatzes zur 12 

Zusammensetzung der Delegationen aufgefallen. In der aktuellen Satzung wird nicht definiert ob die 13 

Delegationen von einzelnen Pfarrgruppen oder aber die Delegationen von Zusammenschlüssen 14 

geschlechterparitätisch zu besetzen sind. Wir erachten es als sinnvoll dies eindeutig in der Satzung zu 15 

regeln um an dieser Stelle zukünftig Unklarheiten vorzubeugen. 16 
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Erläuterung zu rechtlichen Überlegungen des Satzungsausschusses 17 

Mit der Abschaffung der Kreis-Ebene wurde insbesondere das Ziel verfolgt eine weitere 18 

bürokratische Ebene abzuschaffen. Die Motivation entstand daraus, dass eine zusätzliche 19 

Mitgliederversammlung (Kreisversammlung) und Ämter keinen Mehrwert bieten. Da aber die 20 

grundsätzliche pfarrgruppenübergreifende Zusammenarbeit erwünscht war, musste ein Konstrukt 21 

ohne rechtliche Grundlage (Bezug auf das BGB  Bürgerliche Gesetzbuch) eingeführt werden. Dieses 22 

Konstrukt ist der jetzige Zusammenschluss. Bei diesem geht die Entscheidungsgewalt der Delegation 23 

von jeder einzelnen Pfarrgruppe aus. Somit können die Mitglieder der Pfarrgruppe eigenständig 24 

entscheiden wer sie auf der Diözesankonferenz vertritt. Lediglich bei nicht Besetzung der Stimmen 25 

können andere aus dem Zusammenschluss diese übernehmen. Damit wird gewährleistet, dass keine 26 

weitere Wahl auf Zusammenschluss-Ebene durchgeführt werden muss. Schlussendlich hängt somit 27 

jede weitergehende Überlegung über die Delegationszusammensetzung von der Zusammensetzung 28 

der Pfarrgruppen-Delegation ab. 29 

Geschlechterparität in den Delegationen 30 

Die Geschlechterparität in den Delegationen resultiert aus der Bundessatzung sowie Beschlüssen auf 31 

Bundesebene. Des Weiteren wurde dies in der alten Satzung so praktiziert und es gibt keinen 32 

inhaltlichen Beschluss, der eine Änderung beabsichtigt und von Bundesebene genehmigt wurde. Aus 33 

diesem Grund muss jede Pfarrgruppen-Delegation geschlechterparitätisch besetzt werden. In dem 34 

Fall der Stimmenweitergabe muss, wegen der Entscheidungsgewalt durch die Pfarrgruppe, auf das 35 

fehlende Geschlecht Rücksicht genommen werden. 36 


